
Hundesteuer-  ���� Anmeldung 

        ���� Abmeldung 
        ���� Marke 
 

 
 
 

Gemeindeverwaltung Leegebruch 
Steuerabteilung 
Eichenhof 4 
 
16767 Leegebruch 
 

Telefon:              (03304) 2496-0 
Telefax:              (03304) 250204 
Auskunft erteilt:   Frau Lehmpuhl 

Hausanschluss:  2496-28 
Zimmer:              107                                                  
oder 
Auskunft erteilt:  Frau Jenczmionka 

Hausanschluss:  2496-22 
Zimmer:               114 

         

Besitzer des Hundes: 
Name 
 
 

Vorname 

Straße, Hausnr. 
 
 

PLZ, Ort 

Telefon 
 

 

 

Angaben zum Hund: 
Rasse / Mischung: 
(bitte genaue Angaben) 
 
Farbe 
 
 

� Rüde       � Hündin Rufname 

Widerristhöhe mindestens 40 cm              � ja             � nein 

Gewicht mindestens 20 kg                        � ja             � nein 

   

Hunde-Anmeldung: 
 

Wird im Haushalt bereits ein Hund gehalten?   � ja � nein 
 

Seit wann wird der Hund in ihrem Haushalt bzw. in Leegebruch gehalten?  ________ 
 

� Ich bin zugezogen. Datum des Einzugs: _____________  
 
� Der Hund wurde übernommen von außerhalb.  

(Angaben zum früheren Hundehalter) 
Name 
 
 

Vorname 

Straße, Hausnr. 
 
 

PLZ, Ort 

 
� Der Hund wurde übernommen aus Leegebruch. 

(Angaben zum früheren Hundehalter) 

Name 
 
 

Vorname 

Straße, Hausnr. 
 
 

PLZ, Ort 
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Hunde-Abmeldung: 
 
Abmeldung des Hundes mit der Hundesteuermarke Nr.: ________ zum: ________ 
wegen: 
 
� Verzug nach   __________________________________________  
     Straße, Hausnummer 
     __________________________________________ 
     PLZ, Ort 

 

� Tod: Bitte Kopie der tierärztlichen Bescheinigung 
beibringen! 

 

� Abgabe: neuer Hundebesitzer _______________________________________  
     Vor- und Zuname 
     __________________________________________  
     Straße, Hausnummer 
     __________________________________________  
     PLZ, Ort 

 

Bei der Abmeldung ist die Hundesteuermarke an die Gemeinde Leegebruch 
zurückzugeben. 
 
Sonstige Bemerkungen:   ______________________________________  
        

_____________________________________________ 
 

 
H i n w e i s 
Lt. Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg ist jeder Hund von mind. 
40 cm Widerristhöhe oder einem Gewicht von mind. 20 kg bei der örtlichen 
Ordnungsbehörde  anzumelden bzw. abzumelden. Diese Meldung muss 
zusätzlich zur Steueranmeldung bzw. Steuerabmeldung erfolgen! 
 
Mit der Weitergabe o. g. Daten an die Abteilung Allg. Sicherheit und Ordnung 
bin ich einverstanden. Ich wurde darüber informiert, dass die Datenweitergabe 
mich nicht von meiner Anzeigepflicht gegenüber der Abteilung Allg. Sicherheit 
und Ordnung  entbindet. 
 
Bei der Anmeldung habe ich das Merkblatt zur Hundehalterverordnung 
empfangen. 
 
 
________________________________  
Datum und Unterschrift des Hundehalters 
   
 

 

Bearbeitungsvermerke der Gemeinde 
 
Hundesteuermarke Nr.: ___________ 
 
Steuernummer: _________________
     

 


